Partnerschaftsvereinbarung

im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013 

im Rahmen der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“ 

geschlossen in .................................. am................. 

zwischen:

[Name/Bezeichnung  und Sitz des Leadpartners/Partners 1], im Weiteren „federführender Begünstigter“ genannt,  

vertreten durch:

............................, [auf der Grundlage der der Vereinbarung beiliegenden Vollmacht vom..............]
 

und

[Name/Bezeichnung und Sitz des Partners 2], 

vertreten durch:............................, [auf der Grundlage der der Vereinbarung  beiliegenden Vollmacht vom ..............] 

und

[Name/Bezeichnung und Sitz des Partners 3],
 

vertreten durch:............................, [auf der Grundlage der der Vereinbarung beiliegenden Vollmacht vom ...............] 

im Weiteren „Projektpartner“ genannt.
Gestützt auf folgende Rechtsakte:

· erlassene Rechtsakte der Institutionen der Europäischen Union, insbesondere auf:

1. die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds  (ABl. L 210 vom 31.7.2006), im Weiteren „Allgemeine Verordnung“ genannt, 

2. die Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ABl. L 210 vom  31.7.2006), im Weiteren „EFRE-Verordnung“ genannt,

3. die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ABl. L 371 vom 27.12.2006 ), im Weiteren „Durchführungsverordnung“ genannt,

· und folgende Dokumente: 

1.
das Operationelle Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013 im Rahmen der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“, genehmigt mit der Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. KOM(2008) 1047 vom 25.3.2008, im Weiteren „Operationelles Programm“ (OP) genannt,
2.  den gemeinsam gestellten Projektantrag: [Projektbezeichnung], der am ........................ zur Kofinanzierung aus Mitteln des Operationellen Programms genehmigt wurde,

3.
die Leitlinien zur Förderfähigkeit der Ausgaben und Projekte im Rahmen der Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die mit Beteiligung Polens in den Jahren 2007-2013 durchgeführt werden (polnische Seite), sowie die Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (deutsche Seite),
4.
das auf der Internetseite der Verwaltungsbehörde veröffentlichte Handbuch des federführenden Begünstigten („Förderhandbuch“): (http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-Br
vereinbaren die Projektpartner Folgendes:

§ 1
Begriffe

1.  Im Sinne der vorliegenden Partnerschaftsvereinbarung bezeichnet der Ausdruck:

1) „Fonds“  den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE);

2) „Projektantrag“ den Antrag auf Förderung aus dem Operationellen Programm nebst allen Anlagen;

3) „Projekt“ ein im Projektantrag bestimmtes und im Rahmen des Operationellen Programms durchgeführtes Vorhaben;

4) „Nationale Prüfer” die Prüfer nach Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006, die dafür verantwortlich sind, die Rechtmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, die von den an den Vorhaben beteiligten Begünstigten gemeldet wurden, zu überprüfen;

5) “Partner” juristische Personen  bzw. Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, die im Projektantrag   benannt wurden, sich am Projekt beteiligen und die  nach dieser Vereinbarung Projektpartner sind;

6) „EFRE-Mittel“ Gemeinschaftsbeteiligung der EU an den förderfähigen Gesamtkosten eines Projekts;

7) „Eigenmittel“ den Anteil der Partner an den förderfähigen Gesamtkosten des Projektes, der im Projektantrag verbindlich festgelegt und von den einzelnen Partnern für die Projektdurchführung  bereitgestellt wird;

8) „Förderfähige Ausgaben“ Ausgaben, die gemäß der VO (EG) Nr. 1828/2006,  dem Art. 7 der VO (EG)  Nr. 1080/2006 und den Leitlinien zur Förderfähigkeit der Ausgaben und Projekte im Rahmen der Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die mit Beteiligung Polens in den Jahren 2007-2013 durchgeführt werden (polnische Seite), sowie der Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (deutsche Seite) für zuschussfähig erklärt wurden;

9) „Fördervertrag“ den Vertrag, der zwischen dem federführenden Begünstigten und der Verwaltungsbehörde geschlossen wird und der die Bedingungen, nach denen die EFRE-Mittel für die Projektdurchführung überwiesen wird, bestimmt;

 10) „Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung” den vom federführenden Begünstigten gemäß den im Förderhandbuch bestimmten Verfahren zu erstellenden und dem Gemeinsamen Technischen Sekretariat vorzulegenden Bericht, der die gesamte Projektdurchführung umfasst und unter Verwendung des Musters, das auf der Programminternetseite http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-Br/ eingestellt ist, angefertigt wird;

11) Ende der Projektdurchführung“ den voraussichtlichen Termin der Einreichung des Schlussberichtes über die Projektdurchführung durch den federführenden Begünstigten beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat;

12)  „voraussichtliche Effekte der Projektdurchführung“ die im Projektantrag angegebenen Output- und Ergebnisindikatoren und deren Zielwerte; 

13) „Verwaltungsbehörde“(VB) die Behörde, die  nach Art. 59 und 60 der Verordnung (EG) Nr.1083/2006 ihre Aufgaben realisiert, das Ministerium für Regionale Entwicklung der Republik Polen, Abteilung für Territoriale Zusammenarbeit, angesiedelt in Zielona Góra;

14)  „Koordinierungsbehörde“ (KB) das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg, Referat 11

15) „Gemeinsames Technisches Sekretariat“ (GTS) die Institution, die gemäß dem Operationellen Programm von der Verwaltungsbehörde zu deren Unterstützung eingerichtet wurde und unter deren Verantwortung tätig ist sowie in deren Auftrag Aufgaben gegenüber den Projektpartnern wahrnimmt;

16) „Bankkonto des federführenden Begünstigten“ das in EUR geführte Konto gemäß Anlage 3 zu dieser Vereinbarung;

17) „Bankkonto des Partners “ das in EUR geführte Konto gemäß Anlage 3 zu dieser Vereinbarung

18) „Programmkonto“ ein Bankkonto, auf das die für das Operationelle Programm durch die Europäische Kommission zugewiesenen EFRE-Mittel gezahlt werden;
§ 2 

Gegenstand der Vereinbarung

1. Der Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist die Bestimmung der Bedingungen und Verfahren zur Zusammenarbeit und die Festlegung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Projektpartner im Rahmen der zum Zweck der Projektdurchführung geschlossenen grenzübergreifenden Partnerschaft.  

2. Die Partnerschaftsvereinbarung bestimmt auch die Anforderungen, die sich sowohl auf die ordnungsgemäße Verwaltung der EFRE-Mittel durch die Projektpartner bei der  Projektdurchführung als auch auf die Bedingungen zur Zurückzahlung von nicht zweckentsprechend ausgegebenen Fördermitteln an den federführenden Begünstigten beziehen. 

§ 3 

Geltungsdauer

Die Partnerschaftsvereinbarung tritt an dem Tage in Kraft, an dem sie von allen Projektpartnern  unterzeichnet wird. Sie gilt bis zum Ende der Projektumsetzung einschließlich der Erfüllung aller damit verbundenen Verpflichtungen des federführenden Begünstigten gegenüber dem Fördermittelgeber, jedoch nicht länger als  bis zum 31. Dezember 2020. 

§ 4 

Pflichten und Rechte des federführenden Begünstigten

1. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet gegenüber der Verwaltungsbehörde, das Gesamtprojekt zu koordinieren, zu verwalten und durchzuführen. Der federführende Begünstigte übernimmt insbesondere die Verantwortung für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltung der für die Projektdurchführung gewährten Fördermittel durch alle am Projekt beteiligten Partner. 

2. Nur der federführende Begünstigte ist berechtigt, im Kontakt mit der Verwaltungsbehörde zu stehen. Der  federführende Begünstigte ist verpflichtet, den übrigen Partnern Dokumente und Informationen (in elektronischer und Papierform) zur Verfügung zu stellen, die er von der Verwaltungsbehörde erhält und die für die Umsetzung des Vorhabens behilflich sind. Die Partner haben zu jeder Zeit das Recht, vom federführenden Begünstigten zu verlangen, damit er sich bei fraglichen Einzelheiten zur Umsetzung des gesamten Vorhabens an die Verwaltungsbehörde zwecks Klärung wendet. In diesem Fall ist der Partner verpflichtet, gleichzeitig dem federführenden Begünstigten alle dazu  erforderlichen Informationen und Dokumente zu übergeben, die dafür notwendig sind. Gleichzeitig vermittelt der federführende Begünstigte bei Anfragen zwischen der Verwaltungsbehörde, dem GTS etc. und den Projektpartnern.

3. Der federführende Begünstigte stellt  sicher, dass das Projekt termingemäß realisiert wird und alle sich auf das Projekt beziehenden Aktivitäten laut  dem gemeinsam mit den Partnern vereinbarten inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan  (Anlage Nr. 1) umgesetzt  werden. Wenn es nötig ist, ist der federführende Begünstigte verpflichtet, den oben genannten Durchführungsplan zu aktualisieren.             

4. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, die ordnungsgemäße Durchführung der Aktivitäten im Rahmen des Projekts zu begleiten und die Partner und die Verwaltungsbehörde über etwaige auftretende Unregelmäßigkeiten oder Umstände, die die im inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan festgestellten Termine und den Aktivitätenbereich negativ beeinflussen können, unverzüglich zu informieren. 

5. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, den Verlauf der Erreichung der Output-Indikatoren des Projektes und den Verlauf der Erreichung der Projektziele zu begleiten. 

6. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, die EFRE-Mittel entgegenzunehmen, sowie die entsprechenden Anteile der Fördermittel auf die Bankkonten der Partner  innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Sollstellung der auf das Bankkonto des federführenden Begünstigten überwiesenen EFRE-Mittel weiterzuleiten. Der federführende Begünstigte soll insbesondere sämtliche Informationen und Dokumente gemäß den von der Verwaltungsbehörde im Bereich der Begleitung und Berichterstattung angeforderten Prinzipien aufbewahren.

Er informiert die Projektpartner regelmäßig über die Verwendung der Projektmittel.

7. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, regelmäßig an das GTS Abrechnungen in Form von Berichten über den Verlauf der Projektdurchführung zu übermitteln.

8. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, den Prüfpfad sicherzustellen, durch den jeder Finanzfluss identifiziert werden kann.
10. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, die nicht zweckentsprechend oder nicht rechtmäßig verwendeten ausgezahlten EFRE-Mittel  zum von der Verwaltungsbehörde bestimmten Termin und nach den von ihr bestimmten Prinzipien zurückzuzahlen.

11. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, die von den einzelnen Projektpartnern realisierten und sich aus den Festlegungen im Projektantrag ergebenden und in der Anlage Nr. 5 zu dieser Vereinbarung sowie im inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan dargestellten Informationsmaßnahmen zu koordinieren.
12. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, die entsprechende Anzahl des zuständigen Personals und der technischen Mittel, die für den federführenden Begünstigten notwendig sind, um seine Aufgabe erfüllen zu können, sicherzustellen. Der federführende Begünstigte ernennt insbesondere einen Projektmanager, der für alle für die Projektumsetzung  notwendigen Operationsmaßnahmen gemäß den Anforderungen des Operationellen Programms verantwortlich sein wird.
13. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet,  andere mit den Partnern vereinbarte und für die volle Umsetzung  der Projektziele notwendige Maßnahmen  zu  realisieren, insbesondere:
  ……………………………………………………………………………

14. Die Projektpartner bestätigen mit ihrer Unterschrift die Korrektheit aller übermittelten Angaben und die Einhaltung der Förderbestimmungen, insbesondere die sachliche und rechnerische Richtigkeit der angemeldeten Ausgaben. 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Projektpartner

1. Jeder der Projektpartner ist verpflichtet, die ihn betreffenden und sich aus den anfangs genannten Dokumenten zur Umsetzung des Operationellen Programms ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.

2. Jeder der Projektpartner ist verpflichtet,  alles zu tun, um den ihm zugeschriebenen Projektteil termingemäß und im vollen Umfang  zu realisieren.

3. Jeder der  Projektpartner ist verpflichtet, alles zu tun, um dem federführenden Begünstigten zu ermöglichen, seinen im projektbezogenen Fördervertrag vorgesehenen Pflichten nachzukommen. Alle Partner sind daher verpflichtet, alle vom federführenden Begünstigten erforderlichen Dokumente und Informationen zu den Terminen zu übergeben, zu denen der federführende Begünstigte seinen im projektbezogenen Fördervertrag bestimmten Verpflichtungen gegenüber der Verwaltungsbehörde, insbesondere die Vorbereitung der Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung und anderer Dokumente gemäß dem projektbezogenen Fördervertrag, genügt.

4. Jeder der Projektpartner trägt ausschließlich die volle Verantwortung für die Realisierung der ihm zugeschriebenen Aufgaben gemäß der im genehmigten Projektantrag und in der Anlage Nr. 5 zu dieser Vereinbarung enthaltenen Beschreibung. 

5. Jeder der Projektpartner soll unverzüglich den federführenden Begünstigten über die wesentlichen Umstände informieren, die Einfluss auf die Richtigkeit, Fälligkeit, Effektivität und Vollständigkeit der  von ihm realisierten Maßnahmen haben.

6. Jeder der Projektpartner hat das Recht, die EFRE-Mittel aus dem Operationellen Programm gemäß dem im Projektantrag enthaltenen Kostenplan und dem inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan zu empfangen, wenn er den sich aus dieser Vereinbarung und den Dokumenten zur Umsetzung des Operationellen Programms ergebenden Verpflichtungen gemäß Abs. 4 nachkommt.


Die Höhe der EFRE-Mittel wurde im Kostenplan bestimmt.

7. Jeder der Projektpartner ist verpflichtet, einen  Bericht über den Verlauf der Durchführung der im Projektantrag für jeden einzelnen Projektpartner vorgesehenen Aufgaben zusammen mit der Ausgabenbescheinigung eines nach EFRE-Verordnung vorgesehenen Art.-16-Prüfers gemäß im Förderhandbuch bestimmten Verfahren und zu folgenden Fristen vorzulegen:4  …………………………
8. Um den Prüfpfad, nach dem jeder Finanzfluss identifiziert werden kann, sicherzustellen, ist jeder der Partner verpflichtet, so getrennte Bücher zur Buchhaltung zur Projektrealisierung zu führen, dass jeder Finanzfluss im Rahmen des ganzen Projekts identifiziert werden kann. 

9.  
Jeder der Projektpartner trägt die Verantwortung für die erkannten Unregelmäßigkeiten, die bei der Aufgabenrealisierung im Rahmen des Projekts durch ihn entstanden sind.

10. Sollte ein Verschulden einer Unregelmäßigkeit nicht eindeutig einem oder mehreren Projektpartnern zugeordnet werden, haften alle Projektpartner gemeinsam.

11. Jeder der Projektpartner ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Begleitung, Kontrolle, Promotionsmaßnahmen und Evaluierung des Operationellen Programms verarbeitet werden.

12. Alle Projektpartner sollen bei ihrer Beteiligung am Projekt die relevanten EU-Verordnungen, vor allem die Verordnung über die Strukturfonds, über die Wettbewerbspolitik, die nationalen Rechtsvorschriften (insbesondere das Steuer- und Vergaberecht) sowie die von den Programmpartnern getroffenen Regelungen zur Förderfähigkeit von Ausgaben beachten.
§ 6 

Aufgabenteilung zwischen den Projektpartnern 

Die detaillierten Aufgaben im Bereich der Projektdurchführung zwischen dem federführenden Begünstigten und den einzelnen Projektpartnern wurden im Projektantrag/in der Anlage Nr. 5 zu dieser Vereinbarung festgelegt.

§ 7

Dokumentation

Die Projektpartner verpflichten sich, alle für das Projekt relevanten Dokumente und Nach​weise bis 31.12.2020 ordentlich aufzubewahren. Sie gewähren den Vertretern der Programm​behörden und sonstigen Finanzkontrollstellen, u.a. der Europäischen Kommission, zu den üblichen Büroöffnungszeiten einen freien Zugang zu diesen Unterlagen.

§ 8

Finanzielle Abwicklung

Die Projektpartner verpflichten sich zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Projektmittel.

§ 9

Haftung des federführenden Begünstigten

1. Der federführende Begünstigte übernimmt die gesamte Haftung für das Projekt gegenüber den Programmbehörden und haftet mit seiner Unterschrift für die Einhaltung der Bestimmungen  des Fördervertrages.

2. Der federführende Begünstigte haftet für die inhaltliche Abwicklung des Projektes gemäß dem Fördervertrag. Er informiert die VB (über das GTS) im Fall von Abweichungen.

3. Der federführende Begünstigte haftet für die finanzielle Abwicklung des Projektes. Dies be​trifft die Einrichtung eines Projektkontos, die Buchhaltung sowie die Aufbewahrung der Projektdokumentation.

4. Der federführende Begünstigte haftet gegenüber der VB für die Rückzahlung von den nicht gemäß dem Fördervertrag getätigten Ausgaben. 

5. Der federführende Begünstigte haftet für die Richtigkeit aller Unter​lagen, die er im Rahmen des Projektes dem GTS/der VB sowie den übrigen Programmbe​hörden übermittelt.

6. Der federführende Begünstigte haftet beim Ausschluss von Projektpartnern gegenüber dem GTS /der VB.

7. Der federführende Begünstigte sorgt dafür, dass die im Fördervertrag/Förderhandbuch vereinbarten Bestimmungen zu den Abrechungszeiträumen einschließlich des damit verbundenen Mittelabflusses eingehalten werden. 

9. 8.
Der federführende Begünstigte haftet für die ordnungsgemäße Vergabe von Leistungen an Dritte. Soweit er Vergaben durchführt, ist er für die Einhaltung seines nationalen Rechts bzw. von EU-Recht verantwortlich.

§ 10 

Haftung der Partner

1. Jeder Partner haftet gegenüber dem federführenden Begünstigten für die Umsetzung seines Beitrages am Projekt und für die Erfüllung seiner Pflichten.

2. Sollte ein Partner seinen Pflichten aus dem Fördervertrag und nach dieser Partnerschaftsvereinbarung nicht nachgehen, so erhält er vom federführenden Begünstigten eine schriftliche Mah​nung, seine Pflichten innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu erfüllen.

Sollte der Partner nach dem Ablauf des o. a. Zeitraums seine Pflichten weiterhin nicht erfüllen, so kann ihn der federführende Begünstigte nach Absprache mit den anderen Partnern aus dem Projekt aus​schließen. Im Falle von finanziellen Verlusten bei Nicht-Erfüllung der sich aus der Projektdurchführung ergebenden Pflichten haftet jeder Partner für die von ihm verursachten Ver​luste.

3. Die Partner haften zusammen mit dem federführenden Begünstigten beim Ausscheiden von Projektpartnern. In diesem Fall bemühen sie sich, den  fehlenden Beitrag zur Projektdurchführung durch Aufteilung der damit verbundenen Aufgaben zwischen den übrigen Projektpartnern oder durch Akquirierung neuer Partner zu kompensieren.

4. 
Die Partner haften für Unregelmäßigkeiten der von ihnen gemeldeten Aus​gaben.

5. 
Die Partner haften gegenüber dem federführenden Begünstigten im Falle einer Rückfor​derung der ausgezahlten EU-Mittel. Der Anteil an der Haftung für jeden Partner hängt vom Grund der Rückforderung und von seiner Beteiligung am Projekt ab.

6. 
Sollte ein Partner im Rahmen des Projektes Aufträge vergeben, so haftet er für die ordnungsgemäße Vergabe von Leistungen an Dritte. Er richtet sich bei der Verga​be nach seinem nationalen Recht.

§ 11

Zusammenarbeit mit Dritten

1. Was die Zusammenarbeit mit dritten Personen anbelangt, die als Subunternehmen einbezogen werden können, ist der betreffende Partner ausschließlich dem federführenden Begünstigte gegenüber dafür verantwortlich, dass die Maßnahmen des Dritten, der im Namen und zugunsten des betreffenden Partners tätig ist,  mit den Regelungen dieser Vereinbarung im Einklang stehen. Der federführende Begünstigte soll unverzüglich über die Beauftragung und Aufgabenbereich des mit dem Dritten geschlossenen Vertrages informiert werden. 

2. 
Die sich aus der vorliegenden Partnerschaftsvereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten können nicht teilweise oder ganz auf den Dritten ohne die vorherige Einwilligung der übrigen Partner und der Verwaltungsbehörde übertragen werden. 

3. Die Beauftragung eines Dritten mit der Realisierung eines Teils oder aller der dem betreffenden Partner zugeschriebenen Aufgaben soll nach den gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen erfolgen. 

§ 12

Budget und Zahlungen

1. Der Anteil der einzelnen Projektpartner an den Kosten der Projektdurchführung, sowie der maximale EFRE-Mittel-Betrag aus dem Operationellen Programm für die einzelnen Projektpartner wird im Kostenplan zum Projektantrag, in der Erklärung zur Beteiligung am Projekt (Anlage 8 zum Projektantrag) und in der Anlage Nr. 5 zu dieser Vereinbarung bestimmt.

2. Der federführende Begünstigte überweist die Finanzmittel auf die Bankkonten der Projektpartner in der entsprechenden, sich aus dem Beteiligungsverhältnis ergebenden Höhe gemäß dem von der Verwaltungsbehörde genehmigten Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung. Grundlage für die Erstellung des Berichts über den Verlauf der Projektdurchführung ist eine Zusammenstellung der tatsächlich getätigten Ausgaben in der gegebenen Berichtperiode. 

Die einzelnen Ausgaben in der Zusammenstellung werden erst dann berücksichtigt, wenn sie von den unabhängigen Art.16-Prüfern im Rahmen der in der EFRE-Verordnung vorgesehenen Art.16-Kontrollen bescheinigt werden. Nur die nach den Programmdokumenten und nach den EU- und nationalen Rechtsvorschriften   förderfähigen  Ausgaben werden aus EFRE-Mitteln erstattet.

Die Mittel werden unverzüglich  vom federführenden Begünstigten in Euro auf die in der Anlage Nr. 3 zu dieser Vereinbarung bestimmten Bankkonten der einzelnen Partner überwiesen.

3. 
Der federführende Begünstigte überweist erst dann die Mittel an die Partner, wenn die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden laufenden Verpflichtungen erfüllt sind, der  Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung von der Verwaltungsbehörde bestätigt wurde und die EFRE-Mittel auf das Bankkonto des federführenden Begünstigten gemäß dem projektbezogenen Fördervertrag überwiesen wurden. 

§ 13

Bedingungen zur Wiedereinziehung der  nicht rechtmäßig ausgezahlten Quoten

1.  Wird auf der Grundlage der Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung  oder der von den berechtigten Organen durchgeführten Kontrollmaßnahmen oder anhand anderer Quellen festgestellt, dass ein Partner seinen EFRE-Mittel-Anteil oder einen Teil davon, nicht zweckentsprechend, ohne die geltenden Verfahren zu berücksichtigen, verwendet hat oder die Mittel nicht ordnungsgemäß oder überhöht verausgabt hat, ist er verpflichtet, diese EFRE-Mittel oder einen Teil davon nebst Zinsen zu den vom federführenden Begünstigten bestimmten Bedingungen und Termin auf das von ihm genannte Bankkonto zurückzuzahlen. Der Zinssatz wird wie bei den Steuerrückständen gemäß dem nationalen Recht des federführenden Begünstigten berechnet. Die Zinsen sind gebührend vom Tag der Überweisung der EFRE-Mittel auf das Konto des federführenden Begünstigten zu berechnen
. 

2.  Wenn ein Partner die EFRE-Mittel zum im Abs. 1 genannten Termin nicht zurückgezahlt hat, ist der federführende Begünstigte berechtigt, die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen, um die EFRE-Mittel einziehen zu können.  Die sich daraus ergebenen Kosten trägt der betreffende Partner.

§ 14

Finanzkontrolle und Prüfung

Zum Zweck der Kontrolle und der Prüfung verpflichten sich der federführende Begünstigte und die übrigen Partner:

1. die Kontrollmaßnahmen, die im Fördervertrag vorgesehen sind, durchzuführen,

2. die Dokumentation und Daten zu dem realisierten Projekt in dem im §3 bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Das gilt insbesondere für die die Ausgaben und Kontrolle betreffenden Dokumente, die erforderlich sind, um den entsprechenden Prüfpfad gemäß den Anforderungen des Art. 90 der Allgemeinen Verordnung sicherzustellen, in Form von dem Original oder der Kopien der Dokumente, die von der zur Vertretung des Partners berechtigten Person beglaubigt werden, insbesondere die Rechnungen oder andere gleichwertige Belege,

3. der Verwaltungsbehörde und anderen dazu berechtigten Behörden Durchführung von Kontrollmaßnahmen im Bereich der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Projektdurchführung  zu ermöglichen,

4. termingemäß den dazu berechtigten und im Abs. 3 genannten Behörden die von ihnen benötigten Informationen zu übermitteln, die Buchhaltungsunterlagen, Finanzbelege und Nachweise sowie weitere sich auf das Projekt beziehende  Dokumente zur Verfügung zu stellen.

§ 15

Information und Publizität

1. Alle Partner sollen aktiv zum Zweck der Verbreitung der Informationen über die Projektdurchführung und ihrer Kofinanzierung aus den EFRE-Mitteln mitwirken. 

2. Die Partner sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Publizitätsmaßnahmen sich jeweils an die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006  zu halten. 

3. Die Projektpartner sind damit einverstanden, dass folgende Informationen in jeder Form und durch jedes Medium, einschließlich des Internets, durch das GTS, die Verwaltungsbehörde und die Koordinierungsbehörde Brandenburg veröffentlicht werden:

1) Bezeichnung des federführenden Begünstigten und der Projektpartner;

2) Projektziel;

3) Höhe der EFRE-Förderung;

4) Gebiet der Projektdurchführung;

5) Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung und der abschließende   Projektbericht;

6) Ob und wie Informationen über das Projekt publiziert wurden? 

§ 16

Intellektuelle Eigentumsrechte

1. Die Projektpartner sind Eigentümer aller Projektergebnisse gemäß den entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften.

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 verpflichten sich die Projektpartner, dem GTS alle Projektergebnisse zur Verfügung zu stellen und sie erklären sich damit einverstanden, dass die Projektergebnisse von den an der Durchführung des Operationellen Programms beteiligten Institutionen für ihr Berichtswesen und ihre Publizitätsmaßnahmen verwendet werden dürfen.

§ 17

Vertraulichkeitsklausel 

Alle während der Projektdurchführung erworbenen  Informationen, die nicht veröffentlicht werden dürfen, sollen erst dann freigegeben werden, wenn einer der Partner oder eine der programmverantwortlichen Behörden dies fordert.

§ 18

Änderung der Vereinbarung, Verzicht

1. Diese Vereinbarung darf nur mittels eines von allen Projektpartnern bestätigten und unterzeichneten Nachtrags geändert werden. Falls nur der inhaltlich-finanzielle Durchführungsplan geändert wird, muss kein Nachtrag unterzeichnet werden. 

Der inhaltlich-finanzieller Durchführungsplan kann erst nach der schriftlichen Zustimmung der Projektpartner geändert werden.

2. Der federführende Begünstigte und seine Projektpartner verpflichten sich, das Projekt zu realisieren,  außer wenn Umstände eintreten, die unvermeidlich zum Verzicht auf die Projektrealisierung führen werden. Die Projektpartner bemühen sich beim Ausscheiden eines Partners dessen Beitrag zum Projekt unter den übrigen Projektpartnern aufzuteilen oder gegebenenfalls neue Projektpartner einzubeziehen. Das GTS und die VB werden  über derartige Änderungen unverzüglich informiert. Verzichtet einer der Partner auf die weitere Projektdurchführung, werden die restlichen Partner alles unternehmen, um alle Projektziele trotzdem zu realisieren. Das Vorgenannte schließt nicht das Recht auf etwaige Schadensersatzforderungen gegenüber dem Partner aus, dessen Handeln oder Verzicht die Schäden auf  Seite der anderen Partner verursacht hat.

3. Die Projektpartner entscheiden über die Aufnahme von neuen Projektpartnern im Konsens. Diese Entscheidungen werden dem GTS unverzüglich mitgeteilt.

§ 19

Anwendbares Recht und Gerichtstand

1. Diese Partnerschaftsvereinbarung unterliegt dem Recht des Staates, in dem der federführende Begünstigte seinen Sitz hat.

2. Sollte es zu einer Streitigkeit zwischen den Projektpartnern in Bezug auf die Auslegung oder Umsetzung dieser Vereinbarung kommen, streben sie deren gutwillige Klärung an. Zu diesem Zweck ernennt jeder vom betroffenen Projektpartnern einen unabhängigen Vermittler. Die Gruppe der Vermittler hat die Aufgabe, die entstanden Streitfragen innerhalb eines Monats nach der Einrichtung der Gruppe zu klären.
§ 20

Schlussbestimmungen

1. Die vorliegende Vereinbarung wird in zwei gleichlautenden Exemplaren jeweils in deutscher und polnischer Fassung ausgefertigt. Jeder Projektpartner erhält ein Exemplar der Partnerschaftsvereinbarung in jeder Sprache. 

2. Entscheiden die Projektpartnern  nicht anders, werden sämtliche Korrespondenz und Informationenvermittlung im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung in  ………………5Sprache stattfinden5.

3. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, spätestens mit der Einreichung des ersten Berichts über den Verlauf der Projektdurchführung ein von allen Projektpartnern original unterschriebenes Exemplar oder eine beglaubigte Kopie dieser Vereinbarung dem GTS vorzulegen.

Federführender Begünstigter/Partner 1:

[Name/Bezeichnung]

[Vor- und Nachname, Funktion eines zeichnungsberechtigten Vertreters]

[Unterschrift]

Partner 2:

[Name/Bezeichnung]

[Vor- und Nachname, Funktion eines zeichnungsberechtigten Vertreters]

[Unterschrift]

Partner 36:

[Name/Bezeichnung]

[Vor- und Nachname, Funktion eines zeichnungsberechtigten Vertreters]

[Unterschrift]

Anlagen:

Anlage 1: Inhaltlich-finanzieller Durchführungsplan

Anlage 2: Kostenplan 

Anlage 3: Übersicht der Bankkonten der einzelnen Partner, auf das die EFRE-Mittel vom



     federführenden Begünstigten überwiesen werden

Anlage 4: Vollmachten

Anlage 5: Aufgabenteilung zwischen den Partnern

Anlage 6: andere Anlagen, soweit erforderlich
� soweit erforderlich


� bei mehr als drei Partnern bitte entsprechend ergänzen


� bitte nennen


4 von Projektpartnern zu vereinbaren


� Die Höhe des Zinssatzes wird zu einem späterem Zeitpunkt festgelegt. Momentan befindet sich die Methode zur Festlegung des Zinssatzes in Abstimmung.


5 von Projektpartnern zu vereinbaren





6 bei mehr als 3 Partnern bitte entsprechend ergänzen
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